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Allein mit einer Frau in einem Zim-
mer – dafür ist ein ägyptischer 
Arzt in Saudi-Arabien zu 500 Peit-
schenhieben und fünf Jahren Haft 
verurteilt worden. Der Urologe 
war im vergangenen Jahr in der Ort-
schaft al-Aflak, 300 Kilometer süd-
westlich von Riad, von der Religions-
polizei allein mit der Frau angetrof-
fen und umgehend festgenommen 
worden. Wann der Arzt ausgepeitscht 
werden soll, war zunächst nicht be-
kannt.Das Urteil ist rechtskräftig, be-
richtete die Zeitung „Sabq“. In Saudi-
Arabien ist eine besonders puritani-
sche Auslegung des Islams Staats-
religion und Grundlage des Rechts-
wesens.So ist es nicht gestattet, dass 
sich ein Mann und eine Frau im sel-
ben Raum aufhalten, wenn sie nicht 
verheiratet oder blutsverwandt sind. 
Für die Durchsetzung dieser Geset-
ze sorgt die Religionspolizei. Wie gut 
haben wir es doch in Deutschland, 
oder...?

_ _ _

Auch angestellter MVZ-Arzt kann 
Belegarzt sein
KASSEL (mwo). Auch ein angestell-
ter Arzt eines Medizinischen Ver-
sorgungszentrums (MVZ) kann 
eine Genehmigung als Belegarzt 
bekommen. Allerdings gilt eine 
solche Genehmigung immer nur 
für den einzelnen Arzt, nicht aber 
für das MVZ, urteilte der Vertrags-
arztsenat des Bundessozialge-
richts (BSG) in Kassel. Damit ver-
pflichtete das BSG in einem konkre-
ten Fall die KV Berlin, einem ange-
stellten Neurochirurgen die von sei-
nem Arbeitgeber, einem MVZ, be-
gehrte Genehmigung zu erteilen. 

„Nach der Konzeption des Gesetzes 

Wettbewerb geltend und forderten 
Schadenersatz für entgangene Ein-
griffe.Zu Recht: Gestützt auf den Para-
grafen 115 b dürfen die Kliniken „nur 
in dem Rahmen tätig werden, der ih-
nen zugewiesen ist“, so das BSG. Da-
nach dürften nur angestellte oder 
fest gebundene Belegärzte operieren.
Der nach 115 b zwischen Kassen, Kli-
niken und KBV geschlossene „AOP-
Vertrag“ sehe Op durch andere nie-
dergelassene Vertragsärzte nicht vor.
Grundsätzlich betonte das BSG, dass 
Vertragsärzte gegen eine Beeinträch-
tigung ihrer eigenen Arbeit durch 
wettbewerbswidrige ambulante Kli-
nikbehandlungen klagen können.Im 
konkreten Fall sei die Klinik schaden-
ersatzpflichtig, soweit die Anästhesis-
ten nachweisen können, dass ihrem 
Op-Zentrum Behandlungen entgan-
gen sind. Dies soll nun das Sozialge-
richt Dortmund aufklären. 
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_ _ _

Rösler gegen Bachelor/Master in 
der Medizin 
Berlin – Die Einführung einer Bache-
lor-Master-Studienordnung in der 
Humanmedizin lehnt Bundesgesund-
heitsminister Philipp Rösler (FDP) 
ab. „Da habe ich eine sehr klare Linie. 
Wir bleiben beim Staatsexamen und 
ich lehne Bachelor und Master in der 
Medizinausbildung ausdrücklich ab“, 
sagte er in einem Interview mit dem 
Studierendenmagazin Unicum.
Seiner Auffassung nach passt die 
Grundidee, die hinter Bachelor und 
Master steht, nicht auf das Medizin-
studium. Der Bachelor solle per Defi-
nition ein erster berufsqualifizieren-
der Abschluss sein, das könne für die 
Medizin aber so nicht gelten. 

„Sie haben die beste Ausbildung und 
die besten Berufsaussichten mit der 
jetzigen Struktur des Staatsexamens. 

Und da wir als Ministerium die Aus-
bildung bis zum Staatsexamen in der 
Hand haben, wird sich daran auch 
nichts ändern“, sagte der Minister.

 _ _ _

Der Mediziner Eckhard Nagel hat 
sich für Regeln zur Rationierung 
im Gesundheitswesen ausgespro-
chen. Es sei unethisch und wider-
rechtlich, eine medizinisch notwendi-
ge Leistung ohne Begründung spon-
tan vorzuenthalten, sagte Nagel der 
Frankfurter Allgemeinen Sonntags-
zeitung. Der Transplantationsmedizi-
ner ist Mitglied des Deutschen Ethik-
rates.Wenn es allerdings einen Pro-
zess gebe, „wo eine unvermeidba-
re Rationierung strukturiert, transpa-
rent und nachvollziehbar geschieht, 
dann ist das nicht unethisch“. Als Bei-
spiel verwies Nagel auf das Vorge-
hen bei Organtransplantationen. Für 
die Vergabe seien bestimmte Krite-
rien festgeschrieben, und der Gesetz-
geber beaufsichtige alle beteiligten 
Gremien. 
Auch bei anderen Gesundheitsleis-
tungen wie Medikamenten sieht der 
Mediziner gesetzlichen Klärungsbe-
darf. Wenn es um die Begrenzung 
von Leistungen gehe, die eigent-
lich gesetzlich garantiert sein sollten, 

„dann müssen hier die politischen In-
stitutionen selbst die grundlegenden 
Entscheidungen treffen“. Als Beispie-
le nannte Nagel das Gleichheitsgebot 
oder die Unantastbarkeit der Men-
schenwürde.Die Politik dürfe die Au-
gen nicht verschließen vor der Situa-
tion, „auf die wir zulaufen“, so der Me-
diziner. Fortschritt und demografi-
sche Wandel führten angesichts be-
grenzter Gesundheitsausgaben zu 
dem Punkt, an dem man sich fragen 
müsse: „Was können wir uns noch 
leisten? Und was nicht?“ 

sollen Vertragsärzte und Medizini-
sche Versorgungszentren grundsätz-
lich die gleichen Behandlungsmög-
lichkeiten in der vertragsärztlichen 
Versorgung haben“, erklärten die Kas-
seler Richter zur Begründung.Gleich-
zeitig machte das BSG Hoffnungen 
anderer MVZ zunichte, sie könnten 
einzelne Ärzte überwiegend oder so-
gar ganz als Belegärzte abstellen, 
wenn dafür andere im MVZ angestell-
te Kollegen gar nicht belegärztlich tä-
tig werden.Die Genehmigungsvor-
aussetzung, „dass nämlich die statio-
näre Tätigkeit des Arztes gegenüber 
der ambulanten von untergeordne-
ter Bedeutung sein muss, muss be-
zogen auf jeden einzelnen Arzt er-
füllt sein, der belegärztlich tätig wer-
den soll, und nicht bezogen auf das 
MVZ“, stellte das Gericht klar. Da es 
hier nur um ein Belegbett gehe, sei 
im konkreten Fall diese Vorausset-
zung erfüllt.

Az.: B 6 KA 15/10 R

_ _ _

Im Streit um ambulante Kranken-
hausbehandlungen hat das Bun-
dessozialgericht (BSG) die Klini-
ken in deutliche Schranken ver-
wiesen. „Was den Krankenhäusern 
nicht ausdrücklich erlaubt ist, ist für 
sie im ambulanten Bereich nicht zu-
lässig“, erklärte der BSG-Vertragsarzt-
senat am Mittwoch in Kassel.Konkret 
ging es um ambulante Op nach Para-
graf 115 b Sozialgesetzbuch V im Ma-
rienkrankenhaus Soest. Hierfür wur-
den niedergelassene Chirurgen ange-
worben; das Krankenhaus stellte al-
le anderen Leistungen, einschließlich 
Anästhesie.Zwei Anästhesisten, die 
in der Nähe ein eigenes Operations-
zentrum betrieben, machten unfairen 

Sie erreichen unseren BDU-Präsidenten Dr. Axel Schroeder im 
Rahmen der nächsten Online-Sprechstunde 
                       am Donnerstag, 1.6.11, von 20 – 21 Uhr
unter www.urologen-im-web.de. Nutzen Sie die Gelegenheit 
zum direkten Dialog !


